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Amtliche Bekanntmachung 
 
 

Satzung 
über die Entschädigung von 
ehrenamtlichen Tätigkeiten 

für die Gemeinde Beringstedt 
(Entschädigungssatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) 
vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit der Landes-
verordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO) 
vom 03. Mai 2018 (GVOBl. 2018, S. 220), der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen 
der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren – 
EntschVOfF) vom 28. März 2018 (GVOBl. 2018, S. 131) und der Richtlinie über die Entschädigung von Mit-
gliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) 
vom 28. März 2018 (Amtsbl. Schl.-H. 2018, S. 302), in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen, wird nach Be-
schlussfassung der Gemeindevertretung Beringstedt vom 19.04.2021 folgende Satzung über die Entschädi-
gung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Beringstedt erlassen: 

 
 

§ 1 
Bürgermeisterin und Bürgermeister 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Landesverordnung über Entschä-
digungen in kommunalen Ehrenämtern eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 80 % des Höchstsatzes 
der Verordnung.  

(2) Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung erhält die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bei 
Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke für die zusätzlichen Aufwendungen für dessen Hei-
zung, Beleuchtung und Reinigung eine monatliche Pauschale in Höhe von 47,50 €. 

(3) Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung erhält die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bei 
dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kosten der dienstlich notwendigen 
Telefongebühren sowie die anteiligen Grundgebühren in Form einer monatlichen Pauschale von 9,00 €. 

(4) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird nach Maß-
gabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre 
oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt, deren 
Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandentschädi-
gung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwandentschädigung für die Stellvertretung darf 
die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht übersteigen. 
 
 

§ 2 
Mitglieder der Gemeindevertretung 

 
Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der geltenden Entschädigungsverord-
nung eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.  
 
 

§ 3 
Bürgerliche Ausschussmitglieder 

 
(1) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind, ein 
Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 

(2) Absatz 1 gilt im Vertretungsfall entsprechend für die stellvertretenden Ausschussmitglieder, die nicht der 
Gemeindevertretung angehören. 
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§ 4 

Ausschussvorsitzende 
 
(1) Der oder dem Vorsitzenden des Bau- und Umweltausschusses wird nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 20% des 
Höchstsatzes nach § 6 der Verordnung gezahlt. 

(2) Der oder dem Vorsitzenden des Finanzausschusses sowie des Jugend- Kultur- und Sportausschusses 
wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des 
Höchstsatzes nach § 2 Abs. 2 Nr. 1a der Verordnung gezahlt. 
 
 

§ 5 
Gemeindewehrführerin oder Gemeindewehrführer 

 
(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der Entschädigungsver-
ordnung Freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des 
Höchstsatzes der Verordnung. 

(2) Die stellvertretende Gemeindewehrführerin oder der stellvertretende Gemeindewehrführer erhält nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine monatliche Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 25 % des Höchstsatzes der Gemeindewehrführerin oder des Gemeindewehrführers.  

(3) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und die stellvertretende Gemeindewehrführe-
rin oder der stellvertretende Gemeindewehrführer erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 
Freiwillige Feuerwehren für die Abnutzung und Reinigung der Kleidung eine monatliche Entschädigung in 
Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.  
 
 

§ 6 
Gerätewartin oder Gerätewart 

 
Die Gerätewartin oder der Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Beringstedt erhält nach Maßgabe der 
Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren 
(EntschRichtl-fF) zur Abgeltung des Aufwandes für die Wartung und Pflege von Fahrzeugen eine monatliche 
Entschädigung in Höhe des festgesetzten Höchstsatzes. 
 
 

§ 7 
Reisekostenentschädigungen 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine jährliche Fahrkostenpauschale in Höhe von 
621,00 €. 

(2) Ehrenbeamtinnen und -beamten sowie ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern können Fahrkos-
ten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück gesondert erstattet werden, höchstens jedoch in Höhe der 
Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück. Bei Benutzung privateigener Kraft-
fahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 5 Abs. 1-3 Bundesreisekostenge-
setz. 

(3) Ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern kann auf Antrag bei Dienstreisen Reisekostenvergütung 
nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes gewährt werden. 
 
 

§ 8 
Sonstige Entschädigungen 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinde-
vertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertre-
tenden Mitgliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtli-
chen Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Ar-
beit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen 
Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten 
der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird.  



316 
 

 

(2) Sind die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahr-
nehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstan-
denen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall 
auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Die 
Verdienstausfallentschädigung nach Satz 1 darf den Betrag von 15,00 € je Stunde und 120,00 € je Tag nicht 
überschreiten. 

(3) Personen nach Abs. 1 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht oder we-
niger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes 
oder der ehrenamtlichen Tätigkeit bedingten Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Haus-
arbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stunden-
satz für diese Entschädigung beträgt 10,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensät-
zen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

(4) Personen nach Abs. 1 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrneh-
mung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kin-
dern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftigen Angehörigen gesondert 
erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die nach den Absätzen 1 bis 3 eine Entschädigung gewährt wird. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Beringstedt tritt 
rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.  
Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen 
Tätigkeiten für die Gemeinde Beringstedt vom 19.05.2003 sowie die Satzung über die 1. Änderung der Sat-
zung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Beringstedt vom 28.12.2009 
außer Kraft. 
 
 
Beringstedt, den 18.05.2021 
 
 
gez.     (L.S.) 
 
Sönke Rohwer 
(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 

Satzung 
der Gemeinde Remmels über die Erhebung  

von Gebühren für die Inanspruchnahme  
der Freiwilligen Feuerwehr Remmels 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. 2003, S. 57) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 und 6 Abs. 1 bis 4 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBl. 2005, S. 27) sowie der 
§§ 5 Abs. 2 i.V.m. 29 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuer-
wehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) vom 10.02.1996 (GVOBI. 1996, S. 200) in den jeweils zurzeit gültigen 
Fassungen, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Remmels vom 18.05.2021 folgende Satzung er-
lassen: 

 

§ 1 
Pflichtaufgaben der Feuerwehr 

 
Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Remmels – im Weiteren als „Feuerwehr“ bezeichnet ist verpflichtet:  

1. Bei Bränden, Not- und Unglücksfällen in Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr nach § 
162 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz in ihrem Einsatzgebiet die erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und Vermögen abzuwehren (abwehrender 
Brandschutz, Technische Hilfe), 

2. im Katastrophenschutz mitzuwirken, 

3. bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung mitzuwirken, 

4. auf Anforderung gemeindeübergreifende Hilfe zu leisten, soweit der abwehrende Brandschutz und 
die Technische Hilfe in der Gemeinde nicht gefährdet sind; in Ausnahmefällen kann auch die Rege-
lung § 21 Abs. 2 BrSchG Anwendung finden,  

5. angeordnete Feuersicherheitswachen zu stellen, 

6. sich an der Löschwasserschau zu beteiligen. 
 
 

§ 2 
Gebührenfreie Dienstleistungen 

 
(1) Der Einsatz der Feuerwehr ist, ausgenommen in den Fällen des § 3 Abs. 2, für die Geschädigte unent-
geltlich bei 

1. Bränden und Rauchwarnmeldereinsätzen, 

2. der Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse verursacht werden, 

3. nachbarliche Löschhilfe bei Bränden bis zu einer Entfernung in der Luftlinie von 15 Kilometern von 
der Grenze des Einsatzgebietes der Gemeindefeuerwehr Remmels. 

(2) Für die Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr dürfen weder Gebühren noch der Ersatz von 
Auslagen gefordert werden. 
 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige Dienstleistungen 

 
(1) Soweit nicht das Brandschutzgesetz oder § 2 etwas anderes bestimmen, sind die Dienstleistungen der 
Feuerwehr nach Maßgabe dieser Gebührensatzung gebührenpflichtig. 

(2) Gebührenpflichtige Dienstleistungen sind insbesondere: 

1. Einsätze zu Zwecken nach § 2 im Falle: 
a) vorsätzlicher Verursachung von Gefahr oder Schaden, 
b) vorsätzlicher grundloser Alarmierung der Feuerwehr, 
c) eines Fehlalarms einer Brandmeldeanlage, 
d) einer bestehenden Gefährdungshaftpflicht. 
e) einer gegenwärtigen Gefahr, die durch den Betrieb eines Kraft-, Luft-, Schienen- oder  

Wasserfahrzeuges entstanden ist. 
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2. Gestellung von Feuersicherheitswachen sowie Sicherheitsmaßnahmen beim Ausbrennen von 
Schornsteinen, 

3. Hilfeleistungen, die eine Verunreinigung von Gewässern und Landflächen durch gefährdende oder 
verschmutzende Stoffe verhindern oder beseitigen sollen, sofern diese Gefahr schuldhaft verursacht 
wurde, 

4. Hilfeleistungen zur Abwehr von Gefahren für die Öffentlichkeit durch einsturzgefährdete Gebäude, 
Gebäudeteile und Einrichtungen, sofern der Eigentümer seine Aufsichtspflicht schuldhaft vernach-
lässigt oder ein anderer die Gefahr schuldhaft verursacht hat, 

5. Hilfeleistungen im Rahmen von Verkehrsunfällen, sofern die Gefahr schuldhaft verursacht worden ist. 
 
 

§ 4 
Höhe der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren für den Personaleinsatz betragen: 

1. bei Einsätzen je Feuerwehrangehörige/n  25,00 € je Stunde 
2. bei Feuersicherheitswachen je Feuerwehrangehörige/n 13,00 € je Stunde 

(2) Die Gebühren für den Fahrzeugeinsatz betragen: 

1. Einsatzleitwagen (ELW) 56,00 € je Stunde 
2. Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) 85,00 € je Stunde 
3. Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) 95,00 € je Stunde 
4. Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 110,00 € je Stunde 
5. Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 100,00 € je Stunde 
6. Mehrzweckfahrzeug (MZF) 54,00 € je Stunde 

(3) In den Gebührensätzen sind die Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge und der mitgeführten Geräte so-
wie deren Bedienung enthalten. Die Gebühr erhöht sich um Kosten für verbrauchte Sondermittel (Schaum, 
Pulver, Ölbindemittel, Schließzylinder u. ä.) und deren Entsorgung. Die Geltendmachung erfolgt gemäß § 5. 

(4) Die Gebühren für Fahrzeuge, die in Absatz 2 nicht aufgeführt sind, werden nach vergleichbaren Fahr-
zeugen berechnet. 

(5) Bei mehrtägigen Großveranstaltungen kann eine von Abs. 1 und 2 abweichende Gebühr festgesetzt 
werden. 
 
 

§ 5 
Erstattung von Auslagen 

 
(1) Für Einsätze und Leistungen werden als Auslagen erhoben: 

1. die entstandenen Aufwendungen für Sonderlöschmittel nach § 29 Abs. 2 Ziff. 6 BrSchG, 

2. die Ausgaben nach § 29 Abs. 3 Ziff. 1 BrSchG für verbrauchbare Stoffe, die unmittelbar zur Gefahren-
abwehr verwendet worden sind (Ölbindemittel, Filter, Prüfröhrchen usw. einschließlich Entsorgung), 

3. Entschädigung nach § 33 Brandschutzgesetz. 

(2) Der Kostenerstattungsanspruch entsteht mit dem Verbrauch der in Abs. 1 genannten Mittel. Hierbei wer-
den geltenden Tagespreise ggf. zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlages gem.  
§ 29 Abs. 3 Ziff. 3 BrSchG zugrunde gelegt. Im Übrigen gelten die §§ 6 - 8 dieser Satzung entsprechend.  

(3) Muss die Feuerwehr wegen oder infolge eines Einsatzes oder einer Leistung besondere Leistungen Dritter 
oder gemeindeübergreifende Hilfe nach § 21 Brandschutzgesetz in Anspruch nehmen, so werden die dafür 
entstehenden tatsächlichen Entgelte zusätzlich zu den Gebühren nach dieser Satzung in Rechnung gestellt. 
 
 

§ 6 
Gebührenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet: 

1. die Auftraggeberin oder der Auftraggeber des Feuerwehreinsatzes, 

2. die Eigentümerin oder der Eigentümer oder diejenigen natürlichen oder juristischen Personen, zu 
deren Gunsten die Leistungen der Feuerwehr erfolgen oder deren Verpflichtung oder Interessen 
durch die Leistungen der Feuerwehr wahrgenommen werden, 

3. die oder derjenige, die bzw. der den Einsatz der Feuerwehr verursacht, veranlasst oder zu vertreten 
hat bzw. haben, bei Minderjährigen auch die erziehungsberechtigten und/oder aufsichtspflichtige/n 
Person oder Personen, 



319 
 

 

4. die Halterin oder der Halter des Kraft-, Luft-, Schienen- oder Wasserfahrzeuges aufgrund dessen 
Betrieb eine gegenwärtige Gefahr entstanden ist,  

5. in den Fällen gemeindeübergreifender Hilfe die anfordernde Gemeinde des Einsatzortes,  

6. bei der Gestellung von Feuersicherheitswachen die Veranstalterin oder der Veranstalter, 

7. bei Fehlalarm durch Brandmeldeanlagen der Betreiber, 

8. bei einer bestehenden Gefährdungshaftung die oder der Haftende. 

(2) Mehrere gebührenpflichtige Personen haften gesamtschuldnerisch. 

(3) Die Gebührenschuld bleibt bestehen, wenn die Feuerwehr nach Auftragserteilung oder nach ihrem Ein-
treffen am Einsatzort nicht mehr eingreifen muss und dies nicht zu vertreten hat. 
 
 

§ 7 
Berechnung der Gebühren 

 
(1) Bei der Berechnung der Gebühren werden zugrunde gelegt:  

1. die Zeit der Abwesenheit des Personals von der Feuerwache (Gerätehaus bzw. Standort) nach den 
Stundensätzen, 

2.  die Zeit der Abstellung von Fahrzeugen, Geräten usw. von der Feuerwache (Gerätehaus bzw. 
Standort) nach den Stundensätzen, 

3. Aufwendungen für Verpflegung und Erfrischungen des Personals bei Einsätzen von über 3 Stunden 
Dauer, 

4. die Zeit der Dauer der Feuersicherheitswache zuzüglich einer Pauschale von 1 Stunde je Feuer-
wehrangehörigen für An- und Abfahrt zum Einsatzort.  

(2) Als Mindestsatz wird die Gebühr für 1 Stunde in Rechnung gestellt. Das gilt auch dann, wenn das Feuer-
wehrpersonal oder die Fahrzeuge oder Geräte nicht zum Einsatz gelangen. Für jede weitere angefangene ½ 
Stunde wird die Gebühr für eine ½ Stunde erhoben. 
 
 

§ 8 
Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Alarmierung oder Anforderung der Feuerwehr. Sie entsteht auch dann, 
wenn das Feuerwehrpersonal oder die Fahrzeuge oder Geräte nicht mehr zum Einsatz gelangen. 

(2) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch Gebührenfestsetzungsbescheid. Die Gebühren werden mit 
Bekanntgabe des Bescheides fällig, wenn in dem Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 

(3) Die Gemeinde kann die Ausführung einer Leistung nach dieser Satzung von der vorherigen Zahlung 
eines angemessenen Vorschusses, der Vorauszahlung der Gesamtgebühr oder von der Gewährung einer 
angemessenen Sicherheit abhängig machen. 

(4) Die Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 
 
 

§ 9 
Haftung 

 
(1) Für Personen- und Sachschäden, die durch notwendige Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes 
und der Technischen Hilfeleistung nach § 1 Brandschutzgesetz entstehen, haftet die Gemeinde Remmels 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

(2) Die Betroffenen haben die Gemeinde Remmels von Ersatzansprüchen Dritter wegen einsatzbedingter 
Schäden freizuhalten, sofern diese Schäden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind.  

(3) Für Schäden, die den Benutzer oder Dritten durch Inanspruchnahme von Fahrzeugen und/oder Geräten 
entstehen, die nicht vom Personal der Feuerwehr bedient worden sind, übernimmt die Gemeinde Remmels 
keine Haftung.  

(4) Werden Fahrzeuge und/oder Geräte bei gebühren- oder kostenpflichtigen Einsätzen oder Inanspruch-
nahmen beschädigt oder geraten in Verlust, so werden die Kosten für Instandsetzungen bzw. Neuanschaf-
fung dem Gebühren- oder Kostenschuldner neben den Gebühren in Rechnung gestellt, wenn ihm die von 
ihm beauftragte Person ein Verschulden trifft. 

(5) Schäden oder Verluste, die durch Angehörige der Feuerwehr verursacht werden, auf einem Materialfeh-
ler beruhen oder als Folge des natürlichen Verschleißes anzusehen sind, werden nicht berechnet. 
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§ 10  

Stundung, Ermäßigung und Erlass  

 
(1) Von der Erhebung von Gebühren und/oder Kostenerstattung kann ganz oder teilweise abgesehen wer-
den, soweit die Erhebung von Gebühren und/oder Kostenersatz nach Lage des Einzelfalles eine unbillige 
Härte wäre oder der Verzicht aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist. 

(2) Die Bestimmungen der Satzung der Gemeinde Remmels für die Stundung, Niederschlagung und Erlass 
von Ansprüchen in der jeweils geltenden Fassung sind sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 11 
Datenschutz 

 
Zur Ermittlung des Gebührenschuldners und zur Festsetzung der Gebühr im Rahmen der Veranlagung nach 
dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 e) Datenschutzgrundverordnung i.V.m. 
§ 3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz SH bei 

a) Einwohnermeldeämtern 
b) Kraftfahrzeugzulassungsbehörden 
c) Grundbuchämtern beim Amtsgericht 
d) Polizeibehörden 
e) Staatsanwaltschaften 
f) Kraftfahrtbundesamt 
g) Amt für Land- und Wasserwirtschaft 

zulässig, um ggf. folgende Daten zu erheben: 

zu a) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Sterbetag, Sterbebuchnummer mit zustän-
digem Standesamt) aus Melderegistern  

zu b) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Versicherungsnummer, Name, 
Anschrift der Versicherung, technische Daten des Fahrzeugs) aus Kraftfahrzeugzulassungsdateien 
und Verkehrsunfallakten 

zu c) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift der Grundstückeigentümerin/des Grundeigentümers) aus 
Grundbüchern 

zu d) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen der am Unfall Beteiligten) 
aus Tagebüchern und Verkehrsunfallakten 

zu e) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen der am Unfall Beteiligten) 
aus Strafakten und sonstigen Vorgängen 

zu f) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Versicherungsnummer, Name, 
Anschrift der Versicherung, technische Daten des Fahrzeugs) aus Kraftfahrzeugzulassungsdateien 

zu g) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift) der Verursacherin/des Verursachers 

Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser 
Satzung weiterverarbeitet werden. Die Daten der betroffenen Person werden solange gespeichert, bis die 
Grundlage zur Berechnung entfällt. Eine Drittlandübermittlung ist nicht vorgesehen. 
 

 

§ 12  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Remmels über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruch-
nahme der Freiwilligen Feuerwehr Remmels vom 19.03.2019 außer Kraft.  
 
 
Remmels, 21.05.2021 
 
 
gez.     (L.S.) 
 
Hans-Günther Busch 
(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 

Satzung 

der Gemeinde Beldorf über die Erhebung  

von Gebühren für die Inanspruchnahme  

der Freiwilligen Feuerwehr Beldorf 

 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. 2003, S. 57) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 und 6 Abs. 1 bis 4 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBl. 2005, S. 27) sowie der §§ 
5 Abs. 2 i.V.m. 29 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren 
(Brandschutzgesetz – BrSchG) vom 10.02.1996 (GVOBI 1996, S. 200) in den jeweils zurzeit gültigen Fassun-
gen, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Beldorf vom 15.04.2021 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Pflichtaufgaben der Feuerwehr 

 
Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Remmels – im Weiteren als „Feuerwehr“ bezeichnet ist verpflichtet:  

1. Bei Bränden, Not- und Unglücksfällen in Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr nach § 
162 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz in ihrem Einsatzgebiet die erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und Vermögen abzuwehren (abwehrender 
Brandschutz, Technische Hilfe), 

2. im Katastrophenschutz mitzuwirken, 

3. bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung mitzuwirken, 

4. auf Anforderung gemeindeübergreifende Hilfe zu leisten, soweit der abwehrende Brandschutz und 
die Technische Hilfe in der Gemeinde nicht gefährdet sind; in Ausnahmefällen kann auch die Rege-
lung § 21 Abs. 2 BrSchG Anwendung finden,  

5. angeordnete Feuersicherheitswachen zu stellen, 

6. sich an der Löschwasserschau zu beteiligen. 
 
 

§ 2 
Gebührenfreie Dienstleistungen 

 
(1) Der Einsatz der Feuerwehr ist, ausgenommen in den Fällen des § 3 Abs. 2, für die Geschädigte unent-
geltlich bei 

1. Bränden und Rauchwarnmeldereinsätzen, 

2. der Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse verursacht werden, 

3. nachbarliche Löschhilfe bei Bränden bis zu einer Entfernung in der Luftlinie von 15 Kilometern von 
der Grenze des Einsatzgebietes der Gemeindefeuerwehr Remmels. 

(2) Für die Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr dürfen weder Gebühren noch der Ersatz von 
Auslagen gefordert werden. 
 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige Dienstleistungen 

 
(1) Soweit nicht das Brandschutzgesetz oder § 2 etwas anderes bestimmen, sind die Dienstleistungen der 
Feuerwehr nach Maßgabe dieser Gebührensatzung gebührenpflichtig. 

(2) Gebührenpflichtige Dienstleistungen sind insbesondere: 

1. Einsätze zu Zwecken nach § 2 im Falle: 
a) vorsätzlicher Verursachung von Gefahr oder Schaden, 
b) vorsätzlicher grundloser Alarmierung der Feuerwehr, 
c) eines Fehlalarms einer Brandmeldeanlage, 
d) einer bestehenden Gefährdungshaftpflicht. 
e) einer gegenwärtigen Gefahr, die durch den Betrieb eines Kraft-, Luft-, Schienen- oder  

Wasserfahrzeuges entstanden ist. 
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2. Gestellung von Feuersicherheitswachen sowie Sicherheitsmaßnahmen beim Ausbrennen von 
Schornsteinen, 

3. Hilfeleistungen, die eine Verunreinigung von Gewässern und Landflächen durch gefährdende oder 
verschmutzende Stoffe verhindern oder beseitigen sollen, sofern diese Gefahr schuldhaft verursacht 
wurde, 

4. Hilfeleistungen zur Abwehr von Gefahren für die Öffentlichkeit durch einsturzgefährdete Gebäude, 
Gebäudeteile und Einrichtungen, sofern der Eigentümer seine Aufsichtspflicht schuldhaft vernach-
lässigt oder ein anderer die Gefahr schuldhaft verursacht hat, 

5. Hilfeleistungen im Rahmen von Verkehrsunfällen, sofern die Gefahr schuldhaft verursacht worden ist. 
 
 

§ 4 
Höhe der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren für den Personaleinsatz betragen: 

1. bei Einsätzen je Feuerwehrangehörige/n  25,00 € je Stunde 
2. bei Feuersicherheitswachen je Feuerwehrangehörige/n 13,00 € je Stunde 

(2) Die Gebühren für den Fahrzeugeinsatz betragen: 

1. Einsatzleitwagen (ELW) 56,00 € je Stunde 
2. Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) 85,00 € je Stunde 
3. Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) 95,00 € je Stunde 
4. Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 110,00 € je Stunde 
5. Mehrzweckfahrzeug (MZF) 54,00 € je Stunde 

(3) In den Gebührensätzen sind die Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge und der mitgeführten Geräte so-
wie deren Bedienung enthalten. Die Gebühr erhöht sich um Kosten für verbrauchte Sondermittel (Schaum, 
Pulver, Ölbindemittel, Schließzylinder u. ä.) und deren Entsorgung. Die Geltendmachung erfolgt gemäß § 5. 

(4) Die Gebühren für Fahrzeuge, die in Absatz 2 nicht aufgeführt sind, werden nach vergleichbaren Fahr-
zeugen berechnet. 

(5) Bei mehrtägigen Großveranstaltungen kann eine von Abs. 1 und 2 abweichende Gebühr festgesetzt 
werden. 
 
 

§ 5 
Erstattung von Auslagen 

 
(1) Für Einsätze und Leistungen werden als Auslagen erhoben: 

1. die entstandenen Aufwendungen für Sonderlöschmittel nach § 29 Abs. 2 Ziff. 6 BrSchG, 

2. die Ausgaben nach § 29 Abs. 3 Ziff. 1 BrSchG für verbrauchbare Stoffe, die unmittelbar zur Gefahren-
abwehr verwendet worden sind (Ölbindemittel, Filter, Prüfröhrchen usw. einschließlich Entsorgung), 

3. Entschädigung nach § 33 Brandschutzgesetz. 

(2) Der Kostenerstattungsanspruch entsteht mit dem Verbrauch der in Abs. 1 genannten Mittel. Hierbei wer-
den geltenden Tagespreise ggf. zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlages gem.  
§ 29 Abs. 3 Ziff. 3 BrSchG zugrunde gelegt. Im Übrigen gelten die §§ 6 - 8 dieser Satzung entsprechend.  

(3) Muss die Feuerwehr wegen oder infolge eines Einsatzes oder einer Leistung besondere Leistungen Dritter 
oder gemeindeübergreifende Hilfe nach § 21 Brandschutzgesetz in Anspruch nehmen, so werden die dafür 
entstehenden tatsächlichen Entgelte zusätzlich zu den Gebühren nach dieser Satzung in Rechnung gestellt. 
 
 

§ 6 
Gebührenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet: 

1. die Auftraggeberin oder der Auftraggeber des Feuerwehreinsatzes, 

2. die Eigentümerin oder der Eigentümer oder diejenigen natürlichen oder juristischen Personen, zu 
deren Gunsten die Leistungen der Feuerwehr erfolgen oder deren Verpflichtung oder Interessen 
durch die Leistungen der Feuerwehr wahrgenommen werden, 

3. die oder derjenige, die bzw. der den Einsatz der Feuerwehr verursacht, veranlasst oder zu vertreten 
hat bzw. haben, bei Minderjährigen auch die erziehungsberechtigten und/oder aufsichtspflichtige/n 
Person oder Personen, 
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4. die Halterin oder der Halter des Kraft-, Luft-, Schienen- oder Wasserfahrzeuges aufgrund dessen 
Betrieb eine gegenwärtige Gefahr entstanden ist,  

5. in den Fällen gemeindeübergreifender Hilfe die anfordernde Gemeinde des Einsatzortes,  

6. bei der Gestellung von Feuersicherheitswachen die Veranstalterin oder der Veranstalter, 

7. bei Fehlalarm durch Brandmeldeanlagen der Betreiber, 

8. bei einer bestehenden Gefährdungshaftung die oder der Haftende. 

(2) Mehrere gebührenpflichtige Personen haften gesamtschuldnerisch. 

(3) Die Gebührenschuld bleibt bestehen, wenn die Feuerwehr nach Auftragserteilung oder nach ihrem Ein-
treffen am Einsatzort nicht mehr eingreifen muss und dies nicht zu vertreten hat. 
 
 

§ 7 
Berechnung der Gebühren 

 
(1) Bei der Berechnung der Gebühren werden zugrunde gelegt:  

1. die Zeit der Abwesenheit des Personals von der Feuerwache (Gerätehaus bzw. Standort) nach den 
Stundensätzen, 

2.  die Zeit der Abstellung von Fahrzeugen, Geräten usw. von der Feuerwache (Gerätehaus bzw. 
Standort) nach den Stundensätzen, 

3. Aufwendungen für Verpflegung und Erfrischungen des Personals bei Einsätzen von über 3 Stunden 
Dauer, 

4. die Zeit der Dauer der Feuersicherheitswache zuzüglich einer Pauschale von 1 Stunde je Feuer-
wehrangehörigen für An- und Abfahrt zum Einsatzort.  

(2) Als Mindestsatz wird die Gebühr für 1 Stunde in Rechnung gestellt. Das gilt auch dann, wenn das Feuer-
wehrpersonal oder die Fahrzeuge oder Geräte nicht zum Einsatz gelangen. Für jede weitere angefangene ½ 
Stunde wird die Gebühr für eine ½ Stunde erhoben. 
 
 

§ 8 
Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Alarmierung oder Anforderung der Feuerwehr. Sie entsteht auch dann, 
wenn das Feuerwehrpersonal oder die Fahrzeuge oder Geräte nicht mehr zum Einsatz gelangen. 

(2) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch Gebührenfestsetzungsbescheid. Die Gebühren werden mit 
Bekanntgabe des Bescheides fällig, wenn in dem Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 

(3) Die Gemeinde kann die Ausführung einer Leistung nach dieser Satzung von der vorherigen Zahlung 
eines angemessenen Vorschusses, der Vorauszahlung der Gesamtgebühr oder von der Gewährung einer 
angemessenen Sicherheit abhängig machen. 

(4) Die Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 
 
 

§ 9 
Haftung 

 
(1) Für Personen- und Sachschäden, die durch notwendige Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes 
und der Technischen Hilfeleistung nach § 1 Brandschutzgesetz entstehen, haftet die Gemeinde Remmels 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

(2) Die Betroffenen haben die Gemeinde Remmels von Ersatzansprüchen Dritter wegen einsatzbedingter 
Schäden freizuhalten, sofern diese Schäden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind.  

(3) Für Schäden, die den Benutzer oder Dritten durch Inanspruchnahme von Fahrzeugen und/oder Geräten 
entstehen, die nicht vom Personal der Feuerwehr bedient worden sind, übernimmt die Gemeinde Remmels 
keine Haftung.  

(4) Werden Fahrzeuge und/oder Geräte bei gebühren- oder kostenpflichtigen Einsätzen oder Inanspruch-
nahmen beschädigt oder geraten in Verlust, so werden die Kosten für Instandsetzungen bzw. Neuanschaf-
fung dem Gebühren- oder Kostenschuldner neben den Gebühren in Rechnung gestellt, wenn ihm die von 
ihm beauftragte Person ein Verschulden trifft. 

(5) Schäden oder Verluste, die durch Angehörige der Feuerwehr verursacht werden, auf einem Materialfeh-
ler beruhen oder als Folge des natürlichen Verschleißes anzusehen sind, werden nicht berechnet. 
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§ 10  

Stundung, Ermäßigung und Erlass  

 
(1) Von der Erhebung von Gebühren und/oder Kostenerstattung kann ganz oder teilweise abgesehen wer-
den, soweit die Erhebung von Gebühren und/oder Kostenersatz nach Lage des Einzelfalles eine unbillige 
Härte wäre oder der Verzicht aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist. 

(2) Die Bestimmungen der Satzung der Gemeinde Remmels für die Stundung, Niederschlagung und Erlass 
von Ansprüchen in der jeweils geltenden Fassung sind sinngemäß anzuwenden. 
 
 

§ 11 
Datenschutz 

 
Zur Ermittlung des Gebührenschuldners und zur Festsetzung der Gebühr im Rahmen der Veranlagung nach 
dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 e) Datenschutzgrundverordnung i.V.m. 
§ 3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz SH bei 

a) Einwohnermeldeämtern 
b) Kraftfahrzeugzulassungsbehörden 
c) Grundbuchämtern beim Amtsgericht 
d) Polizeibehörden 
e) Staatsanwaltschaften 
f) Kraftfahrtbundesamt 
g) Amt für Land- und Wasserwirtschaft 

zulässig, um ggf. folgende Daten zu erheben: 

zu a) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Sterbetag, Sterbebuchnummer mit zustän-
digem Standesamt) aus Melderegistern  

zu b) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Versicherungsnummer, Name, 
Anschrift der Versicherung, technische Daten des Fahrzeugs) aus Kraftfahrzeugzulassungsdateien 
und Verkehrsunfallakten 

zu c) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift der Grundstückeigentümerin/des Grundeigentümers) aus 
Grundbüchern 

zu d) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen der am Unfall Beteiligten) 
aus Tagebüchern und Verkehrsunfallakten 

zu e) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Kfz-Kennzeichen der am Unfall Beteiligten) 
aus Strafakten und sonstigen Vorgängen 

zu f) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Versicherungsnummer, Name, 
Anschrift der Versicherung, technische Daten des Fahrzeugs) aus Kraftfahrzeugzulassungsdateien 

zu g) Daten (Familienname, Vorname, Anschrift) der Verursacherin/des Verursachers 

Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser 
Satzung weiterverarbeitet werden. Die Daten der betroffenen Person werden solange gespeichert, bis die 
Grundlage zur Berechnung entfällt. Eine Drittlandübermittlung ist nicht vorgesehen. 
 
 

§ 12  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Remmels über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruch-
nahme der Freiwilligen Feuerwehr Beldorf vom 21.03.2019 außer Kraft.  
 
 
Beldorf, 20.05.2021 
 
 
gez.     (L.S.) 
 
Jens Beckmann 
(Bürgermeister) 
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Schulverband Wasbek 
 

 28.05.2021  

 

 
Amtliche Bekanntmachung 

Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Wasbek ist zu einer Sitzung am 
 

Montag, den 07.06.2021, um 19:30 Uhr, 
im Kühls Gasthof,  Hauptstraße 41, 24647 Wasbek 

einberufen. 
 
 
Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

3 Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung 
vom 23.11.2020 (öffentlicher Teil) 
 

 

4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

5 Mitteilungen des Verbandsvorstehers 
 

 

6 Einwohnerfragestunde I 
 

 

7 Neufassung der Verbandssatzung des Schulverbandes Wasbek 
 

 

8 Neufestsetzung der Nutzungspauschale für die Sporthalle der Gemeinde Was-
bek 
 

 

9 Sachstand Digitalpakt 
 

 

10 Umbau/Erweiterung der Ganztagsbetreuung 
 

 

11 Schulkinderbetreuung an der Hermann-Claudius-Schule 
 

 

12 Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und die finanzielle Ent-
wicklung 
 

 

13 Anfragen aus der Verbandsversammlung 
 

 

14 Einwohnerfragestunde II 
 

 

15 Sonstiges 
 

 

16 Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung 
vom 23.11.2020 (nichtöffentlicher Teil) 
 

 

17 Personalangelegenheiten 
 

 

17.1 Personalangelegenheiten 
 

 

17.2 Personalangelegenheiten 
 

 

18 Sonstiges 
 

 

Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
gez. Karl-Heinz Rohloff 
Schulverbandsvorsteher 
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Gemeinde Meezen 
 

 

27.05.2021 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Meezen ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 08.06.2021, um 19:30 Uhr, 

im Gemeindehaus, Hauptstraße 19, 24594 Meezen 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde I 
 

 

 

7 Verpflichtung einer neuen Gemeindevertreterin 
 

 

 

8 Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Meezen 
 

 

 

9 Neubesetzung des Ausschusses für Kultur und Soziales 
 

 

 

10 Neubesetzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses 
 

 

 

11 Neufassung der Satzung der Gemeinde Meezen über die Erhebung von Ge-
bühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Meezen 
 

 

 

12 1. Änderung des Flächennutzungsplanes "RuheForst Waldhütten" 
- abschließender Beschluss 
 

 

 

13 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum "Ruheforst Aukrug-Waldhütten" 
 

 

 

14 Erlass einer Satzung für den RuheForst Aukrug-Waldhütten in der Gemeinde 
Meezen (Friedhofssatzung) 
 

 

 

15 Erlass einer Gebührensatzung zur Friedhofssatzung für den RuheForst Aukrug-
Waldhütten in der Gemeinde Meezen (Friedhofsgebührensatzung) 
 

 

 

16 Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und die finanzielle Ent-
wicklung 
 

 

 

17 Anschaffung eines neuen Fernsehers für Präsentationen im Gemeindehaus 
 

 

 

18 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
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19 Einwohnerfragestunde II 
 

 

 

20 Grundstücksangelegenheiten 
 

 

 

21 Vergabe der Aufträge für die Ausstattung der Ev. Kindertagesstätte mit Mobiliar 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. 
 
Dietrich Ebeling 
Bürgermeister 
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Gemeinde Arpsdorf 

 

Arpsdorf, 28.05.2021 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Finanzausschuss der Gemeinde Arpsdorf ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 08.06.2021, um 19:30 Uhr, 

im Sportlerheim, Schulstraße 14, 24634 Arpsdorf 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters/der Ausschussvorsitzenden 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Neufassung der Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkei-
ten für die Gemeinde Arpsdorf (Entschädigungssatzung) 
 

 

 

8 Erläuterungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2020 
 

 

 

9 Stichprobenartige Prüfung der Belege zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

10 Schlussbericht zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

11 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Birgit Gertz 
Ausschussvorsitzende 
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Gemeinde Todenbüttel 
 

 

27.05.2021  

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Todenbüttel ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 08.06.2021, um 19:30 Uhr, 

in der Gastwirtschaft ´Landkroog´, 24819 Todenbüttel 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Bebauungsplan Nr. 10 "Westerkamp" - Planvorstellung 
 

 

 

8 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Helmut Looft 
Ausschussvorsitzender 
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Gemeinde Lütjenwestedt 
 

 27.05.2021 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lütjenwestedt ist zu einer Sitzung am 

 
Mittwoch, den 09.06.2021, um 19:30 Uhr, 

im Dörpskrog, Schulstraße 12, 25585 Lütjenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Neufassung der Satzung der Gemeinde Lütjenwestedt über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Lütjenwestedt 
 

 

 

8 Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und die finanzielle Ent-
wicklung 
 

 

 

9 Zuschussantrag Shantychor Lütjenwestedt 
 

 

 

10 Neufassung der Gebührensatzung der Kindertageseinrichtung 
 

 

 

11 Neufassung der Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtung 
 

 

 

12 PV-Anlage Kindergarten 
 

 

 

13 Sanierung Toilette Kitapersonal 
 

 

 

14 PV-Anlage Feuerwehr 
 

 

 

15 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

16 Personalangelegenheit 
 

 

 

Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Björn Baasch 
Bürgermeister 
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Gemeinde Tappendorf 
 

 

Tappendorf, 27.05.2021 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tappendorf ist zu einer Sitzung am 

 
Mittwoch, den 09.06.2021, um 19:00 Uhr, 

im Dorfgemeinschaftshaus, Holnweg 1 a, Tappendorf 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 

 

 

6 Mitteilungen aus dem Schulverband Hohenwestedt 
 

 

 

7 Mitteilungen des Wegemeisters 
 

 

 

8 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

9 Neufassung der Satzung der Gemeinde Tappendorf über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Tappendorf-
Rade 
 

 

 

10 Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und die finanzielle Ent-
wicklung 
 

 

 

11 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Kerstin Hattendorf-Selchow 
Bürgermeisterin 
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Gemeinde Osterstedt 
 
 

 

28.05.2021  

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
Der Finanz- und Personalausschuss der Gemeinde Osterstedt ist zu einer Sitzung am 

 
Mittwoch, den 09.06.2021, um 19:00 Uhr, 

im ´Treffpunkt Ole School´, Hauptstraße 34, 25590 Osterstedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden/des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Abwasser Gebührennachkalkulation 2019 
 

 

 

8 3. Änderung der Beitrags-und Gebührensatzung über die Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Osterstedt 
 

 

 

9 Erläuterungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2020 
 

 

 

10 Stichprobenartige Prüfung der Belege zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

11 Schlussbericht zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

12 Neufassung der Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtung 
 

 

 

13 Neufassung der Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtung 
 

 

 

14 Beschaffung von Arbeitsjacken für die Feuerwehr 
 

 

 

15 Investitionsbürgschaft für die Wassergenossenschaft Osterstedt eG 
 

 

 

16 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

17 Personalangelegenheiten: Neueinstellung für die Kindertagesstätte 
 

 

 

18 Personalangelegenheiten: Tariferhöhungen 
 

 

 

19 Personalangelegenheiten 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
gez. Markus Vierth 
Ausschussvorsitzender 
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Gemeinde Beldorf 
 

 

Beldorf, 28.05.2021 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Beldorf ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 10.06.2021, um 20:00 Uhr, 

im Bürgerhaus ´Ole School´, Dorfstraße 60, 25557 Beldorf 
 
 

einberufen. 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Windpark Bodenschiften 
- Abschluss einer Zuwendungsvereinbarung nach § 36 Erneuerbare-Energien-
Gesetz 
 

 

 

8 Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und die finanzielle Ent-
wicklung 
 

 

 

9 Wegeangelegenheiten 
 

 

 

10 Erwerb einer Wasserversorgungseinrichtung im Ortsteil Grünental 
 

 

 

11 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Jens Beckmann 
Bürgermeister 
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Gemeinde Nienborstel 
 

 

27.05.2021 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Nienborstel ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 10.06.2021, um 19:30 Uhr, 

im Dorfgemeinschaftshaus ´Ole School´,  Dorfstraße 29, 24819 Nienborstel 
 

einberufen. 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 B-Plan Nr. 4 "Stücker Weg"  
- Verfahrenswechsel Aufstellungsbeschluss nach § 13 b BauGB 
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 

 

 

8 Ermächtigung des Bürgermeisters zum weiteren Erhalt folgender Einwohnerlis-
ten 
 

 

 

8.1 Liste der Einwohnerbewegung vierteljährlich 
 

 

 

8.2 Liste der Kinder für das Vogelschießen einmal jährlich 
 

 

 

8.3 Liste der Seniorinnen und Senioren für die Adventsfeier einmal jährlich 
 

 

 

8.4 Liste von Hundebesitzern/innen der Gemeinde Nienborstel einmal jährlich 
 

 

 

9 Neufassung der Satzung der Gemeinde Nienborstel über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Nienborstel 
 

 

 

10 Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung für das Dorfgemeinschafts-
haus "Ole School" 
 

 

 

11 Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und die finanzielle Ent-
wicklung 
 

 

 

12 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
gez. Holger Kühl 
Bürgermeister 
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Gemeinde Oldenbüttel 
 

 

Oldenbüttel, 27.05.2021 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oldenbüttel ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 10.06.2021, um 19:30 Uhr, 

im Gasthaus Gosch, Tackesdorfer Straße 2, 25557 Oldenbüttel 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Neufassung der Satzung der Gemeinde Oldenbüttel über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Oldenbüttel 
 

 

 

8 Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und die finanzielle Ent-
wicklung 
 

 

 

9 Auftragsvergabe Dacheindeckung Festhalle 
 

 

 

10 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

11 Grundstücksangelegenheiten 
 

 

 

11.1 Grundstücksverkauf Fährstraße 
 

 

 

11.2 Ausschreibungen zum Neubau 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Carsten Ohlrogge  
Bürgermeister 
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Gemeinde Seefeld 
 

 

Seefeld, 28.05.2021 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seefeld ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 10.06.2021, um 19:30 Uhr, 

im Gemeindehaus Alte Schule, Mühlenstraße 3, 25557 Seefeld 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 

 

 

6 Berichte aus den Arbeitsgruppen 
 

 

 

7 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

8 Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Seefeld 
 

 

 

9 Neufassung der Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkei-
ten für die Gemeinde Seefeld (Entschädigungssatzung) 
 

 

 

10 Neufassung der Satzung der Gemeinde Seefeld über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Seefeld 
 

 

 

11 Einnahme- und  Ausgaberechnung 2017 des Sondervermögens für die Kame-
radschaftspflege der Feuerwehr Seefeld 
 

 

 

12 Einnahme- und  Ausgaberechnung 2018 des Sondervermögens für die Kame-
radschaftspflege der Feuerwehr Seefeld 
 

 

 

13 Einnahme- und  Ausgaberechnung 2019 des Sondervermögens für die Kame-
radschaftspflege der Feuerwehr Seefeld 
 

 

 

14 Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und die finanzielle Ent-
wicklung 
 

 

 

15 Erweiterung Straßenbeleuchtung 
 

 

 

16 Ortskernentwicklung; Umgestaltung Parkplatz DGH 
 

 

 

17 Anbau Feuerwehr 
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18 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
gez. Cathrin Hinrichsen 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 


